
 

 
 
 

 

 

    
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Betriebsleiterin: Sabine Bibas Hort am Rosengarten Sie erreichen uns über die Haltestellen: 

Postfach 12 00 20 01001 Dresden Amtsgericht Dresden: HRA 6925 Löwenstraße 2 Li. 11: Pulsnitzer Straße  

Dr.-Külz-Ring 19  01067 Dresden  01099 Dresden Li. 6, 13: Rosa-Luxemburg-Platz 

Telefon  (03 51) 4 88 51 31 Ostsächsische Sparkasse Dresden Telefon (03 51) 801 30 40 Fähre „Johanna“: Dresden-Neustadt 

Telefax  (03 51) 4 88 50 23 IBAN: DE69 8505 0300 3120 0012 43 Telefax (03 51) 500 90 86 Sprechzeiten: Di & Do 8:30-15 Uhr 

stadtverwaltung@dresden.de-mail.de BIC: OSDDDE81XXX hort-4.grundschule@dresden.de Termine außerhalb der Sprechzeiten sind  

kindertageseinrichtungen@dresden.de  www.hortamrosengarten.de nach telefonischer Vereinbarung möglich. 

www.dresden.de  www.rosengartenschule.de Für Menschen mit Behinderung: 

   Parkplatz, WC 

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können über ein Formular eingereicht werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, E-Mails 
 an die Landeshauptstadt Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu verschlüsseln oder mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.dresden.de/kontakt. 
 

 

 

Hort am Rosengarten  Löwenstraße 2  01099 Dresden 

 
An die Personensorgeberechtigten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Landeshauptstadt Dresden 
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtun-
gen Dresden 
 
Hort am Rosengarten 
www.hortamrosengarten.de 

 

Ihr Zeichen Unser Zeichen Es informiert Sie Zimmer Telefon E-Mail Datum 

  Erik Engmann 1/110 0351-8013040 eengmann@dresden.de 14.05.2020 

 
Öffnung der Kindertageseinrichtungen ab 18. Mai 2020 zum eingeschränkten Regelbetrieb 
 
Sehr geehrte Personensorgeberechtigte, 
 
endlich wird es Ihnen ab dem 18. Mai 2020 wieder möglich sein, dass Ihr Kind die Kindertageinrichtung besu-
chen kann. Zur Gewährleistung des Infektionsschutzes werden alle Kindertageseinrichtungen in Sachsen im 
Rahmen eines sogenannten eingeschränkten Regelbetriebes öffnen.  
 
Einen hohen Stellenwert bei der Betreuung der Kinder in den Einrichtungen wird nach wie vor der Infektions-
schutz haben. Auf der Grundlage des Konzeptes der Wiedereröffnung der Kindertagesbetreuung der Grund-
schulen und der Primarstufe der Förderschulen im Freistaat Sachsen, in Verbindung mit den Handlungsemp-
fehlungen für die Praxis zur Umsetzung des eingeschränkten Regelbetriebes ab 18. Mai 2020 in der Kinderta-
gesbetreuung werden seitens der Einrichtungen verschiedene Maßnahmen getroffen. Dies wird mit verschie-
denen Anpassungen der gewohnten Abläufe im Betreuungsalltag einhergehen.  
 
Aus diesem Grund werden wir ab dem 18. Mai 2020 die Kinder in ihrer Gruppe mit fest zugeordneten pädago-
gischen Fachkräften und in fest zugewiesenen Räumen betreuen. Eine Begegnung und der Kontakt der Kinder 
zwischen den einzelnen Gruppen wird damit vermieden. Um diese Kriterien der festen Zuordnungen bestmög-
lich umsetzen zu können, hat es auch Auswirkungen auf die Öffnungszeiten der Einrichtungen.  
In Abwägung der zu erfüllenden Kriterien kann Ihnen  
 

der HORT 
ab dem 18. Mai 2020 zunächst bis 31. Juli 2020 eine Öffnungszeit von 11 bis 16:30 Uhr 

 
anbieten. Es wird in diesem Zeitraum keinen Frühhort geben. 
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Um den Betreuungsalltag bestmöglich vorbereiten zu können, bitten wir Sie, der Einrichtung bis Donnerstag, 
den 14. Mai 2020 über die Hortkarte zurückzumelden, wann Ihr Kind ab dem 18.5. abgeholt bzw. allein ge-
hen wird. Wenn Sie aktuell keine Notbetreuung in Anspruch nehmen, dann nutzen Sie bitte das beigefügte 
Formular zur Rückmeldung. Bitte verzichten Sie auf die Abkürzung „wew“ und „wsw“. Sollten Sie über die an-
gegebene Öffnungszeit hinaus einen notwendigen Betreuungsbedarf haben, wenden Sie sich bitte an mich. In 
diesem Fall werde ich mit Ihnen ins Gespräch kommen, um nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. 
 
Wir, Schul- und Hortleitung, werden Ihnen in den kommenden Tagen weitere Informationen zur Verfügung 
stellen. 
 
Uns ist durchaus bewusst, dass die Betreuung Ihres Kindes in dem angebotenen Zeitfenster für Sie herausfor-
dernd sein kann. Dennoch bitten wir Sie, bei notwendigen Bedarfen außerhalb der angegebenen Öffnungszeit 
im Rahmen des Infektionsschutzes nach individuellen Alternativen zu suchen. Eine notwendige Verringerung 
der Betreuungszeit kann kurzfristig bei der Beitragsstelle des Amtes für Kindertagesbetreuung der Landes-
hauptstadt Dresden beantragt werden. 
 
Die neuen Anforderungen an die Betreuung haben darüber hinaus Auswirkungen auf die bisher gewohnten 
Abläufe, z. B. in der Hol- und Bringesituation. Ein Infoblatt mit weiteren Hinweisen werden wir Ihnen im Laufe 
der Woche zur Verfügung stellen. Dort werden weitere Aspekte des Infektionsschutzes im Rahmen des einge-
schränkten Regelbetriebes benannt sein. 
 
Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation nicht einfach zu meistern ist und von allen Beteiligten Flexibilität 
verlangt. Bitte unterstützen Sie uns dabei, denn nur ein gelungener Infektionsschutz kann dazu beitragen, das 
Angebot der Kindertagesbetreuung zu stabilisieren und damit für die Kinder und Sie wieder ein Stück Normali-
tät zu gewinnen.  
 
Mit freundliche Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
Erik Engmann 
EinrichtungsleitungBetreff 
 
 


